
 

 

  

 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
der Rocca & Zgraggen AG und der Reax Gastro AG 
 

 

1. Grundsätzliches 
Die hier aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB) stellen einen 

integrierenden Bestandteil des Angebots bzw. der Auftragsbestätigung von der Rocca & Zgraggen 

AG in 7524 Zuoz und der Reax Gastro AG in 8867 Niederurnen (nachfolgend RZR) dar. Weitere oder 

anders lautende Abmachungen gelten nur, wenn diese in der Auftragsbestätigung festgehalten oder 

durch die RZR schriftlich bestätigt sind. 
Änderungen der AGB sind jederzeit vorbehalten. 

 

 

2. Offerten und Auftragsannahme 
Sämtliche Angaben der Offerten wie Zeichnungen, Abbildungen, Beschreibungen etc. bleiben 

Eigentum der RZR und dürfen ohne deren Zustimmung weder Dritten zugänglich gemacht, noch 

Kopiert, noch zur Selbstanfertigung der Geräte genutzt werden. 

Eine Offerte ist zwei Monate ab Erstellungsdatum gültig. Nach Ablauf dieser Frist wird das Angebot 

von der RZR überprüft und gegebenfalls angepasst. Die Angebote werden mit schriftlicher Zusage 

des Käufers verbindlich. 

 

 

3. Preise 
Die Preise verstehen sich netto und, wenn nichts anderes angegeben, in Schweizer Franken (CHF). 
 

 

4. Zahlungsbedingungen 
Die Zahlungsbedingungen sind, wenn nichts anderes vereinbart, wie folgt: 

 

a:  1/3 der Gesamtsumme bei Auftrag 

b:  1/3 der Gesamtsumme bei Lieferung 

c:  1/3 der Gesamtsumme bis spätestens 10 Tage nach Montage. 

 

Erfolgen die durch den Käufer zu leistenden Teilzahlungen nicht zu den oben erwähnten bzw. 

vertraglich vereinbarten Fristen, sind die RZR berechtigt, die Auftragsbearbeitung bis zum 

Eintreffen der Zahlung einzustellen und neben Verzugszinsforderungen Schadenersatzansprüche 

geltend zu machen. Die Terminvereinbarungen sind dadurch aufgelöst und müssen neu festgelegt 

werden. 
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Zudem können bei Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Zahlungsfristen auch sämtliche 

Rabatte und Vergütungen von der RZR restlos gestrichen werden und der Käufer schuldet die 

gesamte Nettosumme. 

 

 

5. Lieferfristen 
Die in den Offerten und Auftragsbestätigungen aufgeführten Fristen verstehen sich als Richtlinien 

und nicht als Fixtermine. Die RZR beziehen sich bei Lieferinformationen auf die Lieferangaben der 

jeweiligen Hersteller der Geräte.  

Konventionalstrafen sind ausgeschlossen 

 

Die vereinbarte Lieferfrist gilt unter Vorbehalt unvorhergesehener Hindernisse und höherer Gewalt. 

Die RZR behalten sich vor, den Termin angemessen zu verlängern, wenn die erforderlichen 

baulichen Grundvoraussetzungen (z. B. Anschlüsse, Sanitärinstallationen) für eine Montage nicht 

rechtzeitig vorhanden sind oder wenn die Beschaffung der Teile oder der Geräte durch den 

Hersteller nicht rechtzeitig gegeben sind, ebenso, wenn die vereinbarten Teilzahlungen nicht 

rechtzeitig geleistet werden. 

Verzögerungen in der Ablieferung berechtigen den Käufer nicht, vom Vertrag zurückzutreten oder 

Ersatz für irgendwelchen daraus entstehenden Schaden zu verlangen. 

Bei Abnahmeverzögerung versandbereiter Waren können diese auf Rechnung und Gefahr des 

Käufers gegen angemessene Lagergebühren eingelagert werden. 

 

 

6. Montage 
Die Montagekosten werden, wenn nichts anderes vereinbart, nach Aufwand verrechnet.  

Nicht durch die RZR verursachten Mehraufwände und Wartezeiten werden dem Käufer verrechnet, 

auch wenn in der Offerte oder Auftragsbestätigung ausdrücklich eine Montagepauschale vereinbart 

worden ist oder die Montagekosten in den Verkaufspreisen inbegriffen sind. 

Schäden irgendwelcher Art an Geräten, Bauteilen oder Einrichtungen werden nur von der RZR 

übernommen, wenn diese nachweislich durch deren Monteure/Techniker verursacht worden sind. 

 

 

7. Gewährleistung 
Die RZR beziehen sich bei Gewährleistungen auf die Gewährleistungen der jeweiligen Hersteller. 

Grundsätzlich gilt jedoch: für Schäden irgendwelcher Art, die durch unsachgemässe Behandlung 

oder Nichteinhalten der Montage- oder Bedienungsvorschriften oder nicht fachgerechter Pflege 

verursacht werden sowie durch natürliche, altersbedingte Abnutzung entstanden sind, wird jede 

Gewährleistung abgelehnt, ebenso für Transportschäden, die nicht von der RZR verursacht worden 

sind. 

Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen 

vorgenommen werden, die von der RZR nicht ermächtigt sind oder wenn die Geräte mit 

Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und 

dadurch Schäden entstanden sind. 
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8. Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferten bzw. montierten Geräte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller im Kaufvertrag 

festgehaltenen Forderungen Eigentum der RZR. 

Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter vor Eigentumsübergang hat der Käufer die RZR 

unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit diese ihre Rechte wahrnehmen können. Der 

Käufer haftet für den der RZR entstandenen Ausfall. Der Käufer erklärt sich bereit, dass das 

gelieferte Gerät im Eigentumsvorbehaltsregister des zuständigen Betreibungsamt eingetragen 

werden kann. 

 

 

9. Mietobjekte 
Gemietete Maschinen sind und bleiben Eigentum der RZR. Es gelten die im Mietvertrag 

festgehaltenen Bedingungen. Die RZR behält sich das Recht vor, den Vertrag jederzeit fristlos 

aufzulösen und die gemietete Sache wieder abzuholen. Das Mietobjekt muss in sauberem und 

einwandfreiem Zustand zurückgegeben werden. Allfällige Reinigungs- und Reparaturarbeiten 

werden dem Mieter nachträglich vollumfänglich verrechnet. 

 

 

10. Rückgaberecht 
Es besteht kein Rückgaberecht auf gekaufte Ware.  

Bei gewissen Geräten können Ausnahmen gemacht werden, jedoch nur in eigenem Ermessen der 

RZR. Auch in diesen Ausnahmefällen kann das Rückgaberecht nur rechtwirksam ausgeübt werden, 

wenn die Ware unbenutzt, unbeschädigt, vollständig und in der ungeöffneten und unbeschädigten 

Originalverpackung zurückgegeben wird. Bereits entstandene Kosten wie z. B. Liefer- und 

Montagekosten oder Mehraufwände werden dem Käufer verrechnet und können nicht rückerstattet 

werden. 

 

 

11. Datenschutz 
Alle persönlichen Vertrags- und Registrierungsdaten unterliegen selbstverständlich dem 

Datenschutz und werden nicht an Dritte weitergegeben oder verkauft. Für die Geschäftsabwicklung 

notwendigen Daten werden gespeichert und gegebenfalls an verbundene Unternehmen 

weitergeleitet. 

 

 

12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Für sämtliche Streitigkeiten zwischen der RZR und dem Käufer wird ausschliesslich das 

Schweizerische Recht als Anwendbar vereinbart. 

 

Gerichtsstand der Rocca &Zgraggen AG ist 7503 Samedan, Kanton Graubünden, Schweiz. 

Gerichtsstand der Reax Gastro AG ist 8750 Glarus, Kanton Glarus, Schweiz. 

 

 

Stand: Oktober 2021 


